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 Veröffentlicht am 09.12.1954

Norm

JN §49 Z1

ZPO §235 Abs1 E

Rechtssatz

Im Begehren des Beklagten, die Klage "wegen Unzuständigkeit des Bezirksgerichtes zurückzuweisen" liegt ein

Widerspruch gegen eine über die Wertgrenze hinausgehende Klagsausdehnung; die Erweiterung des Klagebegehrens

ist daher nicht zuzulassen.
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